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Einreichformular für beschädigte EUR-/ATS-Note(n)

OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
E U R O S Y S T E M

Antragsteller:in

Name, Vorname oder Firma/Behörde

Name, Vorname oder Firma/Behörde

IBAN

Name des Kreditinstituts

Ort, Datum Unterschrift der antragstellenden Person

Kontoinhaber:in / Kontowortlaut

Bitte hier die Beschädigungsursache erläutern (Pflichtangabe):

Anlagen

Bei Einreichung präparierter Banknoten:
Bei Einreichungen von mind. € 10.000,–

Bei gesundheitsschädlichen Stoffen:
Bei durch Diebstahlschutzvorrichtungen beschädigte Noten:
PEP-Status: Der:die Antragsteller:in und / oder der:die Eigentümer:in ist eine 
politisch exponierte Person (PEP) oder ein Familienmitglied oder dieser nahestehend.

HAFTUNGSERKLÄRUNG: Mit der Firmierung und Unterfertigung dieses Einreichformulars erkläre ich mich verbindlich damit einverstanden, dass die von mir eingereichten, 
beschädigten Banknoten in meiner Abwesenheit begutachtet und rekonstruiert werden. Der tatsächliche Gesamtwert meiner Einreichung steht daher erst nach der 
Rekonstruktion und Zählung der beschädigten Banknoten in der OeNB fest. Von der OeNB festgestellte Abweichungen zu den von mir angegebenen Werten erkenne ich 
vorbehaltlos an.

Bitte beachten Sie, dass unwahrheitsgemäße oder falsche Angaben zum Einzug der eingereichten Banknoten führen können.

Bitte sämtliche - auch die kleinsten - 
Notenteile beifügen. Sehr stark be-
schädigte Banknoten (z. B. verkohlte 
Teile) sollten zur Vermeidung weiterer 
Zerstörung sorgfältig verpackt werden.

1	 Identitätsnachweis (Kopie eines Personalausweises oder Reisepasses) und ein Herkunftsnachweis (Kopie z.B. Abhebungsquittung, Wechselbelege, Erbschaftsdoku-
ment oder ein anderer geeigneter Nachweis, der die rechtmäßige Herkunft der Mittel belegt) erforderlich. Auf Aufforderung der OeNB auch bei Transaktionen mit 
geringerem Transaktionsvolumen.

Straße, Haus-Nr.

Straße, Haus-Nr.

Tel.-Nr

GSA-Kundennummer

beantragt

den Umtausch der anliegende(n) beschädigte(n) Note(n)

durch Überweisung auf folgendes Konto:

im Betrag von 

im eigenen Namen

EUR ATS

im Namen des nachstehenden Eigentümers/der nachstehenden Eigentümerin

E-Mail

EWS-Nummer

Bei natürlichen Personen Geburtsdatum/bei juristischen Personen Firmenbuchnr.

Bei natürlichen Personen Geburtsdatum/bei juristischen Personen Firmenbuchnr.

BIC

Land (nur bei Ausland)

Land (nur bei Ausland)

PLZ

PLZ

Ort

Ort

Bescheinigung der Ermittlungsbehörde
Herkunftsnachweis1Identitätsnachweis1

Angabe zu Art und Schädlichkeit
Sicherheitsdatenblatt
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Umtausch beschädigter Euro-Banknoten
Beschluss der Europäischen Zentralbank vom 19. April 2013 (EZB/2013/10 idgF)

Artikel 3 – Umtausch schadhafter oder beschädigter Euro-Banknoten
1. Die NZBen tauschen beschädigte echte Euro-Banknoten auf Antrag unter den Voraussetzungen um, die in Absatz 2 sowie in dem in 
Artikel 6 genannten entsprechenden Beschluss des EZB-Rates festgelegt sind, wenn: 
a) mehr als 50 % einer Banknote vorgelegt wird; oder 
b) 50 % oder weniger als 50 % einer Banknote vorgelegt wird und der Antragsteller den Nachweis erbringt, dass die fehlenden Teile 
vernichtet wurden. 
2. Zusätzlich zu den in Absatz 1 enthaltenen Bestimmungen gelten die folgenden weiteren Voraussetzungen für den Umtausch 
beschädigter echter Euro-Banknoten:
a) bei Zweifeln über das Eigentum des Antragstellers an den Banknoten muss der Antragsteller einen Nachweis seiner Identität erbringen 
sowie darüber, dass er der Eigentümer oder sonst berechtigte Antragsteller ist; 
b) bei Zweifeln über die Echtheit der Banknoten muss der Antragsteller einen Nachweis seiner Identität erbringen; 
c) bei Vorlage verfärbter, verunreinigter oder imprägnierter echter Banknoten muss der Antragsteller eine schriftliche Erklärung über 
die Art der Verfärbung, Verunreinigung oder Imprägnierung abgeben; 
d) wenn die echten Euro-Banknoten durch Diebstahlschutzvorrichtungen beschädigt wurden, muss der Antragsteller eine schriftliche 
Stellungnahme zur Ursache der Neutralisation einreichen; 
e) wenn die echten Euro-Banknoten durch Diebstahlschutzvorrichtungen im Zusammenhang mit einem versuchten oder vollendeten 
Raub oder Diebstahl oder einer sonstigen kriminellen Tätigkeit beschädigt wurden, werden die Banknoten nur auf Antrag des Eigen-
tümers oder sonst berechtigten Antragstellers umgetauscht, der Opfer der versuchten oder vollendeten kriminellen Tätigkeit ist, die zur 
Beschädigung der Banknoten geführt hat; 
f) wenn die echten Euro-Banknoten durch Diebstahlschutzvorrichtungen beschädigt wurden und von den in Artikel 6 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2001 genannten Instituten und Wirtschaftssubjekten zum Umtausch vorgelegt werden, müssen diese eine 
schriftliche Stellungnahme zur Ursache der Neutralisation, zur Bezeichnung und zu den Eigenschaften der Diebstahlschutzvorrichtung, 
zu den Angaben über die Person, welche die beschädigten Banknoten vorlegt, und zum Tag der Vorlage dieser Banknoten einreichen; 
g) wenn eine größere Anzahl echter Euro-Banknoten durch die Aktivierung von Diebstahlschutzvorrichtungen beschädigt wurde, 
müssen diese — soweit möglich und falls dies von den NZBen verlangt wird — in Päckchen von jeweils 100 Banknoten vorgelegt 
werden, vorausgesetzt, dass die vorgelegte Anzahl Banknoten zur Erstellung solcher Päckchen ausreicht;
h) wenn die in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1338/2001 genannten Institute und Wirtschaftssubjekte beschädigte echte 
Euro-Banknoten mit einem Wert von mindestens 10 000 EUR in einer oder mehreren Transaktionen zum Umtausch vorlegen, müssen 
diese Institute und Wirtschaftssubjekte einen Nachweis über die Herkunft der Banknoten und über die Identität des Kunden oder 
gegebenenfalls des wirtschaftlichen Eigentümers im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates  
( 1 ) erbringen. Diese Verpflichtung gilt auch dann, wenn Zweifel darüber bestehen, ob der Schwellenwert von 10 000 EUR erreicht 
wurde. Die in diesem Absatz festgelegten Regeln gelten unbeschadet strengerer Identifizierungs- und Meldeanforderungen, die von 
den Mitgliedstaaten im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/849 festgelegt werden.
3. Ungeachtet des Vorstehenden gilt Folgendes: 
a) Wenn die NZBen wissen oder ausreichende Gründe zur Annahme haben, dass die Beschädigung der echten Euro-Banknoten 
vorsätzlich herbeigeführt wurde, verweigern sie den Umtausch der Euro- Banknoten und behalten diese ein, um auf diese Weise zu 
verhindern, dass die Banknoten wieder in Umlauf gelangen bzw. dass der Antragsteller diese bei einer anderen NZB zum Umtausch 
vorlegt. Die NZBen tauschen die beschädigten echten Euro-Banknoten jedoch um, wenn sie wissen oder ausreichende Gründe zur 
Annahme haben, dass der Antragsteller gutgläubig ist, oder wenn der Antragsteller seine Gutgläubigkeit nachweisen kann. Bei Euro-
Banknoten, die nur in geringem Maße beschädigt sind, z. B. bei mit Beschriftungen, Zahlen oder kurzen Sätzen versehenen Banknoten, 
ist in der Regel nicht anzunehmen, dass die Beschädigung vorsätzlich herbeigeführt wurde. 
b) Wenn die NZBen wissen oder ausreichende Gründe zur Annahme haben, dass eine strafbare Handlung vorliegt, verweigern sie den 
Umtausch der beschädigten echten Euro-Banknoten, behalten diese gegen Empfangsbestätigung als Beweismittel ein und übergeben 
sie an die zuständigen Behörden zur Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen oder zur Einbringung in laufende strafrechtliche Ermittlungen. 
Wenn die zuständigen Behörden keine anderweitige Entscheidung treffen, können die echten Banknoten nach Abschluss der Ermitt-
lungen unter den in den Absätzen 1 und 2 genannten Voraussetzungen zum Umtausch vorgelegt werden. 
c) Wenn die NZBen wissen oder ausreichende Gründe zur Annahme haben, dass die beschädigten echten Euro-Banknoten in der Weise 
verunreinigt sind, dass sie ein Risiko für die Gesundheit und Sicherheit darstellen, tauschen sie die beschädigten echten Euro-Banknoten 
um, wenn der Antragsteller eine von den zuständigen Behörden vorgenommene Gesundheits- und Sicherheitsbewertung vorlegen kann.
4. Der Umtausch von Banknoten durch die NZBen erfolgt durch Übergabe von Bargeld in beliebiger Stückelung im Wert der Bank
noten, durch Überweisung des Werts der Banknoten auf ein Konto des Antragstellers, das anhand einer internationalen Kontonummer 
(IBAN) gemäß Artikel 2 Nummer 15 der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) eindeutig 
identifizierbar ist, oder durch Gutschrift des Werts der Banknoten auf ein Konto des Antragstellers bei der betreffenden NZB, je nachdem, 
was die NZB für angemessen erachtet.

Umtausch beschädigter Schilling-Banknoten
Nationalbankgesetz (NBG) § 87 Z 7. a) – b)
a. Vorbehaltlich anderslautender Vorschriften der EZB tauscht die Oesterreichische Nationalbank unvollständige, auf Schilling lautende 
noch nicht präkludierte Banknoten gegen gesetzliche Zahlungsmittel um, wenn die vom Einreicher vorgelegten Teile ein und derselben 
Banknote größer als die Hälfte einer Banknote der betreffenden Kategorie und Form sind oder wenn nachgewiesen wird, dass der 
fehlende Teil der Note vernichtet worden ist.
b. Die Oesterreichische Nationalbank hat für vernichtete oder verlorene, auf Schilling lautende Banknoten keinen Ersatz zu leisten. Sie 
kann auch – vorbehaltlich abweichender Regelungen der EZB – auf Schilling lautende Banknoten, die in ihrer äußeren Form verändert, 
insbesondere mit textlichen Zusätzen versehen, überdruckt, übermalt, überklebt, stampigliert oder perforiert worden sind, ohne 
Entschädigung einziehen oder diese Banknoten im Falle der weder vorsätzlichen noch grob fahrlässigen Veränderung gegen Einhebung 
eines Unkostenersatzes umtauschen.
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